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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1996

Norm

StPO §160

Rechtssatz

Unter der Voraussetzung der Verhältnismäßigkeit ist das Gericht zur Anwendung der in § 160 StPO vorgesehenen

Zwangsmittel gegen einen nicht aussagebereiten Zeugen bloß ermächtigt, nicht aber verpflichtet.

Entscheidungstexte

15 Os 168/96
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